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Wissenswertes für eine 
erfolgreiche Umsetzung.



Datenschutz im Unternehmen verankern

Am 25.5.2018 tritt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung  
(EU-DSGVO) in Kraft. Sie löst das bis dahin gültige Bundesdaten- 
schutzgesetz (BDSG) ab. Von da an gelten in Europa einheit- 
liche Datenschutzregeln. Das ist begrüßenswert, erleichtert es 
doch den grenzüberschreitenden Handel in vielerlei Hinsicht. 
Auch wenn Kritiker dem Gesetz vorwerfen, nicht ausreichend 
mit den Herausforderungen des Datenschutzes in sozialen 
Netzwerken, Suchmaschinen uvm. umzugehen, so wird die 
Verordnung trotzdem ab diesem Zeitpunkt anzuwenden sein. 
Für Unternehmen macht es daher Sinn, die verbleibende Zeit 
bis Mai 2018 zu nutzen, um sich mit den Inhalten auseinander-
zusetzen und die notwendigen Strukturen zu schaffen.  
Denn bei Nichtbeachten der Regeln drohen empfindliche 
Bußgelder. Somit gilt: Nicht warten. Sondern jetzt handeln.  
Wir unterstützen Sie gerne dabei. 

Quelle: Repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 509 Datenschutzverantwortlichen in 
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern 

IT-Sicherheitstrends 2017: 
Datenschutz ist für die Wirtschaft am wichtigsten
Welche Sicherheitsmaßnahmen sehen Datenschutzexperten als besonders dringlich an?
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Was sind die wesentlichen Kernpunkte der 
EU-DSGVO 

  Datennutzung: Zunächst wurde nochmals festgeschrieben, dass  

personenbezogene Daten nur nach einer schriftlichen Zustimmung 

oder gesetzlichen Grundlage genutzt werden dürfen. 

  Datensicherheit: Unternehmen werden verpflichtet, geeignete tech-

nische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personen-

bezogenen Daten zu treffen und diese zu dokumentieren.

  Recht auf Vergessenwerden: Unternehmen müssen Daten löschen, 

wenn die Betroffenen dies wünschen. Hier bedarf es – wie auch für 

andere Betroffenenrechte (Auskunftsrechte etc.) – entsprechender 

organisatorischer Vorkehrungen in den Unternehmen. 

  Dokumentation der Organisation: Unternehmen sind angehalten, 

die zum Schutz der Daten geschaffene Organisation und risiko- 

mindernden Maßnahmen sowie die zugrunde liegenden Rechts-

grundlagen zu dokumentieren. Dazu muss jedes Unternehmen die 

Datenschutzziele: Datenvermeidung, Transparenz der Verarbeitung 

und Zweckbindung nachweisbar verfolgen. Das Verzeichnis der  

Verarbeitungstätigkeiten ist das Kernstück der Dokumentation.

  Datenschutz-Folgenabschätzung: Für kritische Datenverarbeitungen 

– und das sind fast alle – muss vor der Verarbeitung detailliert dargestellt  

werden, auf welcher Grundlage die Verarbeitung erfolgt und wie die 

Risiken zu bewerten sind. 

  Meldung von Datenpannen: Die Aufsichtsbehörde ist bei Hacker- 

angriffen oder Datenpannen innerhalb von 72 Stunden zu informieren.  

Ebenso muss die betroffene Person unverzüglich informiert werden.

  Empfindliche Bußgelder: Bei Nichtbeachten drohen empfindliche 

Bußgelder bis zu 20 Mio. € oder bis zu 4 % des Jahresumsatzes im 

gesamten Konzern.



Was Sie von uns erwarten können

Der idealtypische Verlauf in Aufbau und Weiterentwicklung 
einer Datenschutz-Organisation im Rahmen der EU-DSGVO
Die dhpg begleitet Sie in allen Phasen des Prozesses – erfahren,  
fachmännisch und pragmatisch. Gemeinsam mit Ihnen ent-
werfen wir ein realistisches Zielbild für den Datenschutz in 
Ihrer Organisation. Eines, das Ihnen die Sicherheit gibt, gut 
aufgestellt zu sein, alles Notwendige veranlasst zu haben, aber 
trotzdem keine bürokratischen Hürden aufzubauen. Uns ist es 
wichtig, dass Sie an jeder Stelle des Prozesses absolute Trans-
parenz über die Maßnahmen haben und sich auf eine frist- 
gerechte wie budgettreue Umsetzung verlassen können. 

1.  Initiierung 2.  Planung 3.  Zielbild und  
Lückenanalyse

4.  Maßnahmen- 
bestimmung

5. Umsetzung

Aufbau und Weiterentwicklung einer Datenschutz-Organisation

Information  
der Geschäfts-
leitung

Aufbau Projekt-
organisation

Soll/Ist- 
Abgleich

Festlegung der 
Maßnahmen 
unter Berück-
sichtigung der 
Risiken

Umsetzung der 
festgelegten 
Maßnahmen

Kommunikation
  gesetzliche 
Neuerungen 

      Rechen-
schafts-
pflichten

      Auskunfts-
pflichten an 
Betroffene

      Bußgelder
  Bedeutung 
des Projekts

Projektplan
  Projektziel 
  Verantwort-
lichkeiten 

  Zeitplan
  Projekt- 
kalkulation

Entwicklung des 
Zielbildes einer 
zukünftigen 
Datenschutz- 
organisation

Dokumentation 
Soll/Ist-Abgleich 
inkl. Identifika- 
tion Handlungs-
bedarf

Maßnahmen- 
katalog inkl. 
Priorisierung

Dokumentation 
Maßnahmen- 
umsetzung

Vertragsüberarbeitung zur Auftragsdatenverarbeitung



Wofür wir stehen – unser Leistungsversprechen

  Wir verstehen den Mittelstand, weil wir selbst mittelständische Unter- 

nehmer sind.

  Wir begleiten Sie von der Konzeption bis zur Umsetzung aller Daten-

schutz- und  IT-Sicherheitsmaßnahmen. Im Bedarfsfall stellen wir einen 

externen Datenschutzbeauftragten.

  Wir arbeiten mit modernsten forensischen Analysemethoden und sind  

damit in der Lage, datenschutzrechtliche Schwachstellen rasch aufzu- 

decken und zu beheben.

  Wir stellen Ihnen einen festen Ansprechpartner zur Seite, der alle Belange  

für Sie organisiert. So können Sie sich auf die Fachaufgaben konzentrieren.

  Wir sprechen die Sprache der IT-Fachleute ebenso wie die Sprache der 

Nicht-IT-Fachleute.

  Unsere Leistung hört nicht an der Grenze auf. Als Teil des Nexia-Netz- 

werks haben wir für alle grenzüberschreitenden, datenschutzrechtlichen  

Fragestellungen Partner in mehr als 120 Ländern weltweit. Ein Telefon- 

anruf genügt.

  Wir haben an jeder Stelle Ihren Erfolg im Blick. Dafür stehen unsere 

Berater.

Wer wir sind

dhpg ist eines der führenden Beratungsunternehmen mit den Kernfeldern 

Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung 

und Sanierungsberatung. Seit nahezu zehn Jahren beschäftigen wir uns  

mit den Fragen rund um die IT-Beratung, IT-Sicherheit und das IT-Recht/

Datenschutz von Unternehmen. Das inhabergeführte Unternehmen ge-

hört mit mehr als 500 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den 15 größten 

seiner Branche. Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 24.000 

Mitarbeitern in 120 Ländern und einem Umsatzvolumen von 3,2 Milliarden 

US-Dollar zu den Top 10 der internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.



Wir beraten Sie persönlich

Nationale und internationale Kooperation

dhpg Standorte

Nexia Deutschland GmbH
www.nexia.de 

Nexia International
www.nexia.com

Bonn
Marie-Kahle-Allee 2
53113 Bonn
T +49 228 81000 0
F +49 228 81000 20
E bonn@dhpg.de  

Aachen
Adalbertsteinweg 34
52070 Aachen
T +49 241 8874783 0
F +49 241 8874783 20
E aachen@dhpg.de

Bergisch Gladbach
Buddestraße 18−20
51429 Bergisch Gladbach
T +49 2204 76788 0
F +49 2204 76788 88
E bgl@dhpg.de

Berlin
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin
T +49 30 203015 0
F +49 30 203015 20
E berlin@dhpg.de

Bornheim
Adenauerallee 45−49
53332 Bornheim
T +49 2222 7007 0
F +49 2222 7007 199
E bornheim@dhpg.de

Euskirchen
Carmanstraße 48
53879 Euskirchen
T +49 2251 7009 0
F +49 2251 7009 50
E euskirchen@dhpg.de

Frankfurt am Main
Lurgiallee 16
60439 Frankfurt am Main
T +49 69 57005 0
F +49 69 57005 190
E frankfurt@dhpg.de

Gummersbach
Bunsenstraße 10a
51647 Gummersbach
T +49 2261 8195 0 
F +49 2261 8195 199
E gummersbach@dhpg.de

Köln
Brückenstraße 5−11
50667 Köln
T +49 221 33636 0
F +49 221 33636 36
E koeln@dhpg.de

Trier
Simeonstiftplatz 1
54290 Trier
T +49 651 2006853 0
F +49 651 2006853 60
E trier@dhpg.de

Wiesbaden
Kranzplatz 11
65183 Wiesbaden
T +49 611 99930 0
F +49 611 99930 30
E wiesbaden@dhpg.de


